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Landeshauptstadt

Beschluss-
drucksache b

In den Stadtbezirksrat Mitte
zur Entscheidung zu den Antragspunkten 1. und 2.
zur Anhörung zu Punkt 3.
In den  Ausschuss für Umweltschutz und Grünflächen
In den Stadtentwicklungs- und Bauausschuss
In den Verwaltungsausschuss

 

 Nr.

 Anzahl der Anlagen

 Zu TOP

0834/2014

4

BITTE AUFBEWAHREN - wird nicht noch einmal versandt
Bauleitplan Wohnbauflächeninitiative
Bebauungsplan Nr. 1780 - Köbelinger Markt -
Bebauungsplan der Innenentwicklung gem. 13a BauGB
Aufstellungsbeschluss, Beschluss zur frühzeitigen B eteiligung der Öffentlichkeit

Antrag,

den allgemeinen Zielen und Zwecken der Planung – Schaffung von Baurecht für eine 1.
gemischte Bebauung mit Wohnnutzung in den Obergesch ossen, Büro, 
Gastronomie, Einzelhandels- und Dienstleistungsnutz ung im Erdgeschoss- 
entsprechend den Anlagen 2 und 3 zuzustimmen, 
die Durchführung der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit durch Auslegung der 2.
Planunterlagen in der Bauverwaltung für die Dauer eines Monats zu beschließen und
die Aufstellung des Bebauungsplans im beschleunigten Verfahren gemäß §13a BauGB 3.
zu beschließen.

Berücksichtigung von Gender-Aspekten

Gender-Aspekte wurden geprüft. Unterschiedliche Auswirkungen für Frauen und Männer 
sind nicht zu erwarten.

Kostentabelle
Es ist vorgesehen, die städtischen Grundstücke, auf denen mit diesem Bebauungsplan 
Baurechte geschaffen werden, zu veräußern. Für die Landeshauptstadt Hannover ist daher 
mit entsprechenden Einnahmen zu rechnen. 

Begründung des Antrages
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Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes sollen die planungsrechtlichen Voraussetzungen 
für die Umnutzung eines städtischen Grundstückes, auf dem sich zurzeit der Fachbereich 
Recht und Ordnung mit dem Bürgeramt Hannover Mitte befindet, geschaffen werden. Die 
Landeshauptstadt Hannover beabsichtigt den dortigen Verwaltungsstandort aufzugeben 
und den Gebäudebestand aus den 60er Jahren abreißen zu lassen. Der Bereich soll neu 
geordnet und zu einem attraktiven Wohnstandort in der Innenstadt entwickelt werden. 
Ferner wird das Ziel verfolgt, die Platzfläche Köbelinger Markt mit dem stadtprägenden 
Baumbestand, den Theodor-Lessing-Platz und das weitere öffentliche Umfeld als attraktiven 
Stadtraum mit hoher Aufenthaltsqualität zu entwickeln. 

Bei dem Bebauungsplan handelt es sich um eine Maßnahme der Innenentwicklung gemäß 
§ 13 a BauGB. Der Bebauungsplan soll im beschleunigten Verfahren aufgestellt werden. 
Gemäß § 13 a Abs. 2 BauGB gelten die Vorschriften des vereinfachten Verfahrens nach § 
13 Abs. 2 und 3 BauGB entsprechend. Gemäß § 13 Abs. 3 BauGB wird von der 
Umweltprüfung, dem Umweltbericht, von der Angabe, welche Arten umweltbezogener 
Informationen verfügbar sind, sowie von der zusammenfassenden Erklärung abgesehen.
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